
 
      Bürgergemeinde 
                Schönenwerd  
 

 
1. Grundtaxe          CHF 450.00 

 
Beinhaltet: Benützung des Waldhauses (Unterhalt, Strom, Wasser, Heizung, Inventar etc.) 
 
Ein Gastschlüssel kann am Buchungstag gratis vor Festbeginn beim Hauswart  
bezogen werden (dekorieren, tischen)  
 
👉 Die Grundtaxe (CHF 450) gilt auch als Annullationsgebühr 
 

2. Anzahlung Benützungsgebühr 1/2 der voraussichtlichen Fixkosten           aufgrund des Gesuches 
 
Genaue Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Anlasses nach Rapport HW.    
Mit Erhalt der Bewilligung wird die Grundtaxe und die Anzahlung geschuldet 
 
Der Hauswart/die Hauswartin ist während des ganzen Festes anwesend. 
           
Für jede Stunde, einschliesslich vorzeitiger oder anschliessender  
Inanspruchnahme des Hauswartes CHF   35.00 
 
Für grössere Anlässe, z.B. Hochzeiten, kann am Vortag beim HW  
ein Gastschlüssel bezogen werden. Zum Dekorieren, Tischen etc. 
Ohne Benützung der Küchengeräte  pauschal          CHF  150.00 
 
Nachmitternachtstaxen 
00:00 Uhr – 02:00 Uhr  pro  Stunde CHF    90.00 
 
Schlussreinigung bis 60 Personen pauschal  CHF    80.00 
Schlussreinigung ab  61 Personen  pauschal CHF  120.00 

 
Miete von Festbankgarnituren  pro Garnitur    CHF 10.00 
Miete von Bistrotischen  pro Tisch     CHF 5.00 
Miete Bildschirm für Präsentationen (nur auf Voranmeldung)  pro Anlass CHF  200.00 

 
3. Zusätzliche Kosten 

 
Verursachte Schäden werden vom Hauswart mit dem Mieter  
besprochen, protokolliert und weiterverrechnet. 
Nicht erfolgte Entsorgungen oder entfernen von Hinweisschilder  
werden nach Aufwand oder min. CHF 50.00 in Rechnung gestellt.  ab  CHF   50.00 
 

4. Defektes, verlorenes Material 
 

Wasser-Wein-Bier-Schnapsgläser pro defektes Stück CHF      5.00 
Kaffeegeschirr pro defektes Stück  CHF      8.00 
Teller allgemein pro defektes Stück CHF    12.00 
Besteck pro verlorenes oder defektes Stück  CHF      8.00 
Salatschüssel  CHF    15.00 

 
5. Ermässigungen 

 
Vereine aus Schönenwerd Ermässigung CHF   100.00 
Bürger von Schönenwerd Ermässigung CHF   100.00 
 
 
Waldhauskommission der Bürgergemeinde Schönenwerd, 1. April 2026 

Taxordnung ab 1.4.2026 


